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1. Allgemeine Angaben 
 
 
1.1  Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde 
 
 

Name der Stadt/ Gemeinde:   Stadt Jever 

Gemeindeschlüssel:    03455007  

Vollständiger Name der Behörde:  Stadt Jever 

Straße:      Am Kirchplatz 

Hausnummer:     11 

PLZ:       26441 

Ort:       Jever 

E-Mail:      bauen@stadt-jever.de 

Internet-Adresse:     www.stadt-jever.de 
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1.2  Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraße, für die der 
 Lärmaktionsplan aufgestellt wird 
 
Die Stadt Jever ist ein staatlich anerkannter Erholungsort im nördlichen Bereich des 
Landkreises Friesland. Die Stadt hat insgesamt eine Flächengröße von circa 42,13 
km² und verfügt über ca. 15.000 Einwohner/-innen. 
 
Das Stadtgebiet setzt sich zusammen aus den 4 Ortsteilen Jever, Moorwarfen, Rahr-
dum und Cleverns / Sandel. 
 
Die Stadt Jever ist aufgeteilt in drei Gemarkungen: 
 
Jever 20,72 km², Cleverns: 11,20 km² und Sandel: 10,29 km² 
 
Mit der Freigabe der Bundesstraße B 210 Neu als Umgehungsstraße für die Stadt 
Jever im Jahre 2000 wird ein Großteil des ehemals durch die Innenstadt geleiteten 
Verkehrs und damit des Verkehrslärms vermieden.  
 
Vom Verkehrslärm betroffen sind heute besonders Teile der Wohngebiete im Norden 
der Stadt durch die Bundesstraße B 210 (Umgehung)  
 
Die Landesstraße L 813, die von der Bundesstraße nach Süden durch die Stadt ver-
läuft (Teil der Wangerländischen Straße, Schillerstraße, Teil des Elisabethufers, Blaue 
Straße, Bahnhofstraße, Schützenhofstraße) ist nach aktueller Verkehrserhebung nicht 
mehr in der Lärmaktionsplanung berücksichtigt, da seit letzter Erhebung 2018 die Ver-
kehrsmenge erheblich abgenommen hat und unter dem Schwellenwert (3 Mio. KFZ/a) 
liegt. 
 
Für die qualifizierten Straßen ist mittels der erhobenen Verkehrszählungen aus dem 
Jahr 2021 und unter Berücksichtigung der Architektur der an den Straßen liegenden 
Gebäude die Lärmimmission für die Nacht sowie den Tag durch das Land Niedersach-
sen errechnet worden. Diese Daten sind für die folgenden Betrachtungen zugrunde 
gelegt. 
 
Die Bundesstraße B 210 weist ein Verkehrsaufkommen in der Größe von 15.100 KFZ 
mit Anteil 700 Schwerlastverkehr bis 17.100 KFZ mit Anteil 900 Schwerlastverkehr pro 
24 h (DTV) auf. 
 
Das Verkehrsaufkommen ist der Verkehrsmengenkarte des Niedersächsischen Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) zu entnehmen  
(siehe auch Anlage 2 – Auszug Bereich Stadt Jever):    
 
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenverkehr/strassenverkehrszah-
lung/straenverkehrszaehlung-132956.html 
 (Stand: 20.10.2021) 

 
Sonstige Lärmquellen wie Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen sind in der 
Stadt Jever nicht vorhanden. 
 

https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenverkehr/strassenverkehrszahlung/straenverkehrszaehlung-132956.html
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenverkehr/strassenverkehrszahlung/straenverkehrszaehlung-132956.html
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1.3 Rechtlicher Hintergrund 
 
Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002(49/EG sind gemäß §§ 47 a-f Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen 
Lärmprobleme und Lärmauswirkungen betrachtet werden. In § 47 d BImSchG ist die 
Aufstellung der Lärmaktionspläne detailliert geregelt. Demnach müssen für Orte im 
Bereich von Ballungsräumen sowie in der Nähe von Großflughäfen, Haupteisenbahn-
strecken und Hauptverkehrsstraßen Lärmaktionspläne aufgestellt werden. Als Haupt-
verkehrsstraßen gelten gemäß § 47 b Nr. 3 BImSchG Bundesfernstraßen, Landesstra-
ßen und sonstige grenzüberschreitende Straßen, jeweils mit einem Verkehrsaufkom-
men von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr. 
 
Die Erstellung der Niedersächsischen Lärmkarten erfolgte durch die Zentrale Unter-
stützungsstelle für Luftreinigung, Lärm, Gefahrenstoffe und Störfallvorsorge beim 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim unter Zugrundelegung des Berech-
nungsverfahrens der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen. In die Berechnung 
wird u.a. die örtliche Topographie, die Verkehrsstärke und -zusammensetzung, Ge-
schwindigkeit und Art der Straßenoberfläche berücksichtigt. 
 
Die Auszüge für das Gebiet der Stadt Jever sind als Anlage 3 (Lden 2022) und als 
Anlage 4 (Lnight 2022) in diesen Lärmaktionsplan aufgenommen. 
Quelle: 
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/ak-
tuelle_kartierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-2022-157342.html 

 
Im Gebiet der Stadt Jever wurde aufgrund der ermittelten Verkehrszahlen nur die 
Bundesstraße 210 aufgenommen. 
 
Die EU vertritt die Auffassung, dass immer dann Lärmaktionspläne zu erstellen sind, 
wenn eine Ausweisung in der Lärmkartierung erfolgt ist. Allerdings gilt diese Verpflich-
tung nur für die kartierten Bereiche. Demzufolge fallen mögliche Lärmbeeinträchtigun-
gen auf allen anderen klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen nicht in den An-
wendungsbereich der Lärmaktionsplanung. 
 
Die von den zuständigen Behörden aufzustellenden Lärmaktionspläne sollen die 
Lärmprobleme und Lärmauswirkungen darstellen und durch geeignete Maßnahmen 
mindern. Ziel ist neben der Darstellung und Reduktion von Lärm betroffenen Personen 
auch der Schutz ruhiger Gebiete vor Zunahme von Lärm. Des Weiteren ist bei der 
Aufstellung der Lärmaktionspläne die Öffentlichkeit zu beteiligen. 
 
Die Lärmaktionspläne sollen im Zuge bedeutsamer Entscheidungen für die Lärmsitu-
ation, ansonsten jedoch alle 5 Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung überprüft 
und erforderlichenfalls überarbeitet werden. 
 
Weitere Informationen zur Lärmaktionsplanung finden Sie auf der Seite des nieder-
sächsischen Umweltministeriums: 
 
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungs-
larm/larmaktionsplanung/laermaktionsplanung-8808.html  
 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/aktuelle_kartierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-2022-157342.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/aktuelle_kartierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-2022-157342.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/larmaktionsplanung/laermaktionsplanung-8808.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/larmaktionsplanung/laermaktionsplanung-8808.html
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*** 

1.4 Geltende Grenzwerte 
 
Die geltenden nationalen Grenzwerte sind in der Anlage 1 zusammengefasst. Dabei 
handelt es sich um eine Übersicht der Lärmgrenzwerte, die als Kriterien für die Evalu-
ierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung und Minderung von Lärm in 
dem von dem Aktionsplan erfassten Gebiet verwendet werden. 
 
 

2.  Bewertung der Ist-Situation 
 
2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 
 
Anzahl der Personen, die in dem vom Lärmaktionsplan erfassten Gebiet … 
 

… einer Lärmbelastung ab 55 dB(A) LDEN durch 
Lärm von Hauptverkehrsstraßen ausgesetzt  
sind:   400 
 

… einer Lärmbelastung ab 50 dB(A) LNIGHT durch 
Lärm von Hauptverkehrsstraßen ausgesetzt  
sind:   100 
 
Tabellarische Angaben der Lärmkarten – Straßenlärm Stadt Jever (Stand: 25.10.2024) 

 

 
*** In dem Betroffenen Bereich liegt keine Schule (früher Reitschule), so dass dieser Datensatz fehlerhaft ist. 
 

Quelle: 
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/aktuelle_kar-
tierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-2022-157342.html  

Anzahl 

Belastete * 

LDEN 55-59

Anzahl 

Belastete *

LDEN 60-64

Anzahl 

Belastete *

LDEN 65-69 

Anzahl 

Belastete *

LDEN 70-74 

Anzahl 

Belastete *

LDEN ≥75 

Gesamtfläche 

(km²)

LDEN ≥ 55 

300 0 0 0 0 7,5

Anzahl 

Belastete *

LNight 50-54 

Anzahl 

Belastete *

LNight 55-59

Anzahl 

Belastete *

LNight 60-64 

Anzahl 

Belastete *

LNight 65-69 

Anzahl 

Belastete *

LNight ≥70 

Gesamtfläche 

(km²)

LDEN ≥ 65 

100 0 0 0 0 1,5

Wohnungen 

*

LDEN ≥ 55 

Wohnungen 

*

LDEN ≥ 65 

Wohnungen 

*

LDEN ≥ 75 

Schulen **

LDEN ≥ 55 

Schulen **

LDEN ≥ 65 

Schulen **

LDEN ≥ 75 

Gesamtfläche 

(km²)

LDEN ≥ 75 

100 0 0 1 0 0 0,2

Kranken-

häuser **

LDEN ≥ 55 

Kranken-

häuser **

LDEN ≥ 65 

Kranken-

häuser **

LDEN ≥ 75 

Anzahl Fälle 

ischämische 

Herzkrankhe

iten

Anzahl Fälle 

starker 

Belästigung

Anzahl Fälle 

starker 

Schlafstörun

g

0 0 0 0 37 5

Erstellt durch ZUS LLGS, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim

*  Die geschätzte Zahl der von Straßenlärm belasteten Menschen und Wohnungen ist auf die nächste 

Hunderterstelle auf- oder abzurunden.

** Bei Schulen und Krankenhäusern wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelgebäude ausgewiesen.

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/aktuelle_kartierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-2022-157342.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/aktuelle_kartierungsergebnisse/aktuelle-kartierungsergebnisse-2022-157342.html
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2.2 Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Verkehrslärm ausge-
setzt sind 
 
Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt den Gemein-
den, ihre Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufstellung eines Lärmaktionspla-
nes, der die Planung von Lärmminderungsmaßnahmen beinhaltet, an einem Auslöse-
wert zu prüfen. Als Auslösewert wird ein Mittelungspegel LDEN (24 Stunden) von 65 
dB(A) bzw. LNIGHT (22 bis 6 Uhr) von 55 dB(A) für Hauptverkehrsstraßen empfohlen. 
 
Betrachtet man die vom Land Niedersachsen kartierten Hauptverkehrsstraßen, so sind 
aktuell 300 Personen durch Umgebungslärm über 55 dB(A) LDEN betroffen, dies ent-
spricht 2 % aller Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Jever. 
Hohen Lärmbelastungen durch Straßenlärm mit potenziell gesundheitsgefährdender 
Wirkung von über 65 dB(A) LDEN und über 60 dB(A) oder sogar sehr hohen Lärmbe-
lastungen von über 70 dB(A) LDEN bzw. über 65 dB(A) LNIGHT sind in der Stadt Jever 
keine Personen mehr ausgesetzt. Eine nähere Betrachtung der Lärmpegelbereiche 
anhand der Lärmkarten hat ergeben, dass im Stadtgebiet eine Betroffenheit von Ge-
bäuden nur in der Nähe der Umgehungsstraße B 210 oberhalb der Auslösewerte vor-
liegt. 
 
Hinweis: Ein gesetzlicher Anspruch für die belasteten Einwohner auf Lärmminderung 
allein aus der strategischen Lärmkartierung entsteht nicht. Lärmaktionspläne und 
Maßnahmen können nach einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichts-
hofes vom 26.10.20217 Az.: 9 C 873/15.T, von Dritten nicht eingeklagt werden, da sich 
aus den §§ 47 d und 47 Abs. 6 BImSchG in Verbindung mit der Umgebungslärm-RL 
eine drittschützende Wirkung, die eine nach § 42 Abs. 2 VwGO analog notwendige 
Klagebefugnis begründen könnte, nicht herleiten lässt.  
 
Im Vergleich zur Lärmkartierung 2018 hat sich bei der Kartierung 2024 die Anzahl der 
durch Straßenlärm belasteten Menschen deutlich verringert.  
 

LDEN *
1

 

dB(A) 

Belastete Menschen –  

Straßenlärm 

 LNight*
2

 

dB(A) 

Belastete Menschen –  

Straßenlärm 

Jahr 2018 2024  Jahr 2018 2024 

über 55 bis 60 195 300  über 50 bis 55 154 100 

über 60 bis 65 162 0  über 55 bis 60 58 0 

über 65 bis 70 81 0  über 60 bis 65 2 0 

über 70 bis 75 0 0  über 65 bis 70 0 0 

über 75 0 0  über 70 0 0 

Summe 483 300  Summe 214 100 
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2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen 
 
Die B 210 stellt als Hauptverkehrsstraße die Hauptbelastung für die Bewohner dar.  
 
Aus der Lärmkartierung zum Straßenlärm bezüglich der Anzahl der Betroffenen und 
der Höhe der Lärmbelastungen sind aufgrund der Überschreitung der Auslösewerte, 
formell Lärmminderungsmaßnahmen erforderlich. Im Sinne der Lärmvorsorge sind 
mittelfristig Verbesserungen anzustreben. Die Bereiche mit Lärmproblemen sind dabei 
großzügig abzugrenzen, da keine Maßnahme punktgenau wirkt. Es ist die Verhältnis-
mäßigkeit zwischen der Anzahl der Betroffenen und möglicher Maßnahmen zu wah-
ren. 
 
 
 

3. Maßnahmenplanung 
 
3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 
 
Die Umgehungsstraße für die B210 verläuft in einem Abstand von mindestens 340 m 
zu bestehenden Wohngebieten. Eine zur Bundesstraße B 210 nähere Wohnbebauung 
ist nicht vorhanden oder vorgesehen. 
 
Übriger Stadtbereich: 
Aus der Zeit vor dem Jahr 2000, als die Bundesstraße noch durch die Innenstadt 
führte, ist an der „Wittmunder Straße“ für das Baugebiet „Am Lükenshof“ (WA) ein 
Lärmschutzwall erstellt worden. 
 
Die Stadt Jever wirbt dafür, für den innerstädtischen Verkehr das Fahrrad zu nutzen. 
Sie verbessert kontinuierlich die dafür erforderliche Infrastruktur. Ein „Fahrradbeauf-
tragter“ ist berufen. 
 
Mit zwei im Stadtgebiet vorhandenen Ladesäulen (Parkplatz Graftenhaus und Krei-
samt) sowie entsprechenden Elektrofahrzeugen haben sich Stadt und Landkreis be-
reits als Vorreiter eingebracht. Auch im privatwirtschaftlichen Bereich wie z.B. in der 
Hotellerie, Supermärkten und Gewerbebetrieben sind bereits Ladesäulen installiert. 
Ansonsten wurden im Gebiet der Stadt Jever keine weiteren lärmmindernden Maß-
nahmen umgesetzt. 
 
Im Stadtgebiet selbst sind in vielen Bereichen Geschwindigkeitsreduzierungen festge-
legt worden. 
 
3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
 
Auch in Zukunft werden Bauleitpläne hinsichtlich der Lärmminimierung für Anwohner 
im Geltungsbereich, Festlegungen zu Lärmpegelbereichen und entsprechenden 
Schutzmaßnahmen enthalten. 
 
Der Fahrradverkehr soll durch verbesserte Infrastruktur gefördert werden. 
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Eine Dringlichkeit ist angesichts der nach Nummer 2.2 festgestellten Einhaltung der 
straßenverkehrsrechtlichen Grenzwerte nicht gegeben. Dennoch sollen die Ziele der 
Lärmvorsorge weiterverfolgt werden. 
 
Das Angebot an E-Ladesäulen wird durch Energieversorger und private Dritte kurzfris-
tig weiter ausgebaut. Durch die Stadt Jever selbst ist ein Ausbau der Fahrrad-E-Mobi-
lität vorgesehen (Ladesäule für Pedelec und E-Bike). 
 
Für das gesamte Stadtgebiet sind Wohnviertel mit Ausnahmen von Sammelstraßen 
(Stadtstraßen) als 30-km/h-Zonen ausgewiesen. 
 
Lärmminderung kann auf der B 210 auch durch das Fahrverhalten mit dem KFZ be-
wirkt werden: gleichmäßiger Fahrfluss, niedrige Motordrehzahlen, Vermeidung unnö-
tiger Fahrten aber auch Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen. 
 
Hinzu kommen weitere Rücksichtnahmen: lärmreduziertes Verhalten beim Be- und 
Entladen der Zulieferer, Ausschalten des Motors bei Standzeiten etc.. 
 
 
3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm 
 
Das Stadtgebiet ist umgeben von ländlichen Bereichen und besitzt einen hohen Anteil 
von Erholungs- und Freiflächen einschließlich Wander- und Radwanderwegen, die frei 
von Umgebungslärm sind. Innerhalb der Gemeinde besteht flächendeckend die Mög-
lichkeit, ruhige Bereiche in kurzer Entfernung zu erreichen. Es bedarf keiner Schutz-
maßnahmen, um auch langfristig Bereiche sicherzustellen, die sich durch Abwesenheit 
von Lärm auszeichnen. Außerdem wurden im Rahmen der Lärmkartierung lediglich 
die Bundesstraße erfasst. Kreis- und Gemeindestraßen sind nicht erfasst worden, da 
diese die Verkehrsschwellenwerte von 3.000.000 KFZ/a nicht erreichen. Eine langfris-
tige und flächendeckende Strategie für die gesamte Stadt Jever könnte ausschließlich 
bei vollständiger Datengrundlage entwickelt werden und liegt derzeit nicht vor. Die Re-
duzierung der Anzahl, durch Umgebungslärm belasteter Menschen, die die Auslöse-
werte überschreiten, muss als langfristige Strategie umgesetzt werden. Hier können 
nur bauordnungsrechtliche Vorgaben, oder natürliche Anpflanzungen zwischen der 
Lärmquelle B 210 und den betroffenen Gebieten genannt werden. Lärmschutzmaß-
nahmen entlang der Bundesstraße liegen jedoch nicht im Zuständigkeitsbereich der 
Stadt Jever. Grundsätzlich ist eine derartige Maßnahmenumsetzung einzelfallabhän-
gig. 
 
Im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten wird die Stadt Jever bei Maßnahmen Dritter 
(vor allem Bund, Land und Landkreis) auf die Belange des Lärmschutzes hinweisen 
und sofern erforderlich, Schutzmaßnahmen einfordern. 
 
 
3.4 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren 
      Schutz für die nächsten fünf Jahre 
 
Schutzwürdige Bereiche wie Schulen, Kindergärten und Altenheime liegen nicht un-
mittelbar im betrachteten Bereich dieses Verfahrens. 
 
Neue Wohngebiete werden als 30-km/h-Zonen ausgewiesen. 
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Kriterien für die Ausweisung von „ruhigen Gebiete“ (§ 47 d BImSchG) sind noch nicht 
aufgestellt worden, so dass darauf verzichtet wird. 
 
3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen 
 
Derzeit sind keine konkreten Maßnahmen geplant und damit auch keine Schätzwerte 
möglich. 
 
 

4.  Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Überprüfung des Akti-
onsplanes 

 
4.1 Bekanntmachung der Überprüfung des LAP und Mitwirkung der 
      Öffentlichkeit 
 

Die öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 08.09.2025 bis einschließlich 26.09.2025 nach 

vorheriger öffentlicher Vorstellung in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Stadtentwick-

lung, Straßen, Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft am 27.08.2025 stattgefunden. 

 
 
4.2 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit 
 
Während der Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Einsichtnahmen erfolgt noch sind 
Stellungnahmen eingegangen. Eine Abwägung erübrigt sich somit. 
 
 

5. Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplanes 
 
Kosten sind lediglich in Form von Personal- und Bekanntmachungskosten entstan-
den. 
 

6. Evaluierung des Aktionsplanes 
 
Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47 d Abs. 5 BlmSchG bei bedeutsamen Entwick-
lungen für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren überprüft und erforder-
lichenfalls überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des LAP werden dabei ermittelt 
und bewertet. Eine gesonderte Überprüfung der Umsetzung oder Wirksamkeit ist für 
die Stadt Jever nicht vorgesehen. 
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7. Inkrafttreten der Fortschreibung des Aktionsplanes 
 
Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans wurde vom Rat der Stadt Jever am 
09.10.2025 beschlossen. 
 
 
7.1 Der Lärmaktionsplan ist in Kraft getreten 
 
Mit Bekanntmachung im elt. Amtsblatt am 24.10.2025 
 
 
7.2 Link zum Aktionsplan im Internet 
 
https://www.stadt-jever.de/bauen-wirtschaft/bauen-und-wohnen/laermaktionsplan/  
 
 
Jever, den 10.10.2025 
 
 
Stadt Jever 
Der Bürgermeister 
 

 

Jan Edo Albers 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stadt-jever.de/bauen-wirtschaft/bauen-und-wohnen/laermaktionsplan/
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenverkehr/strassenverkehrszah-
lung/straenverkehrszaehlung-132956.html 
 (Stand: 20.10.2021) 

  

https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenverkehr/strassenverkehrszahlung/straenverkehrszaehlung-132956.html
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenverkehr/strassenverkehrszahlung/straenverkehrszaehlung-132956.html
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Anlage 3: 
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Anlage 4 
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Anlage 5: 
 
Stadt Jever 

Fortschreibung des Lärmaktionsplanes gem. § 47a ff. des BImSchG 

 

Berücksichtigung der Stellungnahmen 
aus der Öffentlichkeitsbeteiligung der gemäß § 47d Abs. 3 BImSchG   

 

Stand:  30.09.2025 

Übersicht über die vorliegenden Stellungnahmen 

Aus der erfolgten Öffentlichkeitsbeteiligung vom 08.09. bis 26.09.2025 ergaben sich 

folgende Eingaben: 

 

OHNE HINWEISE, ANREGUNGEN ODER BEDENKEN 

 


